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Bevor Sie beginnen … 

 BuchPlus – unser Konzept: 

Problemlos einsteigen – Effizient lernen – Zielgerichtet nachschlagen 

(weitere Infos unter www.herdt.com/BuchPlus) 

Nutzen Sie dabei unsere maßgeschneiderten, im Internet frei verfügbaren Medien:  

2.           

Wie Sie schnell auf diese BuchPlus-Medien zugreifen können, erfahren Sie unter 

www.herdt.com/BuchPlus 
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1 
1. Was bedeutet Datenschutz? 

Pressemitteilung 6/2025: BfDI verhängt Geldbußen gegen Vodafone 

Zitat der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,  

Prof. L. Specht-Riemenschneider 

„Datenschutz wird häufig fälschlicherweise als Hindernis für IT-Investitionen angesehen. Dabei  

ist das Gegenteil der Fall: Ohne IT-Investitionen drohen Sicherheitsvorfälle und auch Sanktionen 

der Datenschutzaufsicht. Daher mein Aufruf: Investieren statt Riskieren!“ 

(Quelle:  https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/ 

  06_Geldbu%C3%9Fe-Vodafone.html). 

1.1 Die neue Zeitrechnung 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt in der Europäischen Union (EU) ein einheitliches Datenschutzrecht. 

Es wurde in Form einer EU-Verordnung erlassen und muss somit nicht in den einzelnen Mitglieds-

staaten durch nationale Gesetze umgesetzt werden, sondern gilt unmittelbar ab diesem Datum. 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann von den nationalen Gesetzgebern mit zusätz-

lichen Regelungen versehen werden, sofern diese nicht der DSGVO entgegenwirken.  

In Deutschland trat bereits am 01. Januar 1978 die erste Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) in Kraft, die jüngste Fassung ergänzt die DSGVO und ist am 14. Mai 2024 in Kraft getreten 

(„BDSG-neu“). Es beinhaltet unter anderem spezielle Regelungen zu Bonitätsauskünften, zu 

Scoring-Anfragen, zum Beschäftigtendatenschutz, zur Videoüberwachung und dem betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten. 

Die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden werden durch die DSGVO ermächtigt, Geldbußen 

von bis zu 20 Millionen Euro zu verhängen bzw. bei Unternehmen bis zu 4 % ihres Weltjahres-

umsatzes. 

! 
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Die DSGVO bezieht sich nicht nur auf Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und Mit-

arbeiterzahl, ihre Einhaltung und Beachtung der Vorschriften betrifft ebenso Klein(st)betriebe 

sowie Vereine und sonstige Institutionen. 

Hieraus resultiert die nicht unerhebliche Frage: Wer ist für die Einhaltung des Datenschutzes 

gemäß der DSGVO verantwortlich, wer kann bei Verstößen haftbar gemacht werden? 

1.2 Der Verantwortliche: Datenschutz = Chefsache 

Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, muss ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten 

benennen. Unabhängig davon, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde oder nicht, regelt 

die DSGVO, dass die Verantwortung für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 

immer beim Verantwortlichen verbleibt und nicht auf den Datenschutzbeauftragten übertragen 

wird. 

Gemäß Artikel 4 definiert die DSGVO den Verantwortlichen als „die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 

die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. 

In Unternehmen ist/sind dies in aller Regel der/die Geschäftsführer. Gegen den Verantwortlichen 

richten sich sowohl Sanktionen der Aufsichtsbehörden als auch Haftungsansprüche der betroffe-

nen Personen. Bei Vereinen ist der Vorstand die verantwortliche Person. 

1.3 Informationelle Selbstbestimmung 

Jede Person hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dies bedeutet, dass jede 

Person selbst bestimmen kann, welche Daten sie von sich preisgeben will. 

Ohne den Einsatz von EDV (elektronischer Datenverarbeitung) war dies sehr einfach zu bewerk-

stelligen. Eine Frage wie „Wie ist deine Adresse?“ konnte ablehnend beantwortet werden – 

getreu dem Motto „Was ich nicht sage, erfährt auch niemand“. 

Heutzutage kommen annähernd überall Computer zum Einsatz und jeder Anwender gibt riesige 

Mengen „seiner“ Daten preis. Und das oft, ohne sich darüber im Klaren zu sein.  

An dieser Stelle tritt der Datenschutz in Kraft – um zu verhindern, dass ein Anwender ohne 

seine ausdrückliche Zustimmung Daten von sich preisgibt bzw. die gegenüberliegende Seite den 

Anwender explizit auf die Verarbeitung seiner Daten aufmerksam macht und in diesem Zuge 

das Einverständnis zur Verarbeitung einholt. 
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1.4 Definition „Datenschutz“ 

Durch den Datenschutz werden nicht die Daten selbst geschützt, sondern das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung. Der Datenschutz bezieht sich also ausschließlich auf natürliche 

Personen zum Schutz deren Persönlichkeitsrechte. 

1.5 Definition „Daten“ 

Daten im Allgemeinen 

Jegliche Art von Information stellt Daten dar, jedoch sind nicht alle datenschutzrelevant. 

Beispiele: 

✔ Zeitpunkte (Lieferdaten verschiedener Bestellungen) 

✔ Geburtsdaten der Kinder 

✔ Einkaufs-/Verkaufspreise 

✔ Zahlungsinformationen bei Kreditkartennutzung (Wo wurde was gekauft?) 

✔ Die Einwählposition des Mobiltelefons (Bewegungsdaten) 

✔ Messdaten der Wetterstation 

✔ Technische Daten eines Pkws 

✔ Besuchte Seiten im Internet (Browserverlauf als „digitale Bewegungsdaten“) 

Daten im Sinne des Datenschutzes 

Für den Datenschutz sind nur personenbezogene Daten von Belang, jedoch gehen diese weit 

über den Name und das Geburtsdatum einer Person hinaus. 

Beispiele: 

✔ Telefonnummer 

✔ Wohnort 

✔ IP-Adresse 

✔ Religionszugehörigkeit 

✔ Parteizugehörigkeit 

✔ Gesundheitsdaten 

✔ E-Mail-Adresse 

✔ … 
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